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 „Haftalltag hautnah erleben“: Zur 
Wirkung einer besonderen Maß-
nahme der Öffentlichkeitsarbeit 
auf die Strafeinstellungen der Be-
sucher und ihr Bild von den Be-
diensteten des Justizvollzuges
Rolf Koch / Stefan Suhling

Die Themen „Kriminalität“ und „Strafe“ spielen in politi-
schen Diskussionen und auch im Bewusstsein der Bevöl ke-
rung eine wichtige Rolle. Einzelne spektakuläre Sexual- und 
Gewalttaten und ihre massenmediale Aufbereitung haben 
dazu geführt, dass die Öffentlichkeit sich immer häufiger 
Fra ge stellungen der inneren Sicherheit widmet. Oft wird in 
diesem Zusammenhang beklagt, dass das deutsche Straf-
recht und die Justiz zu „milde“ seien. Zu hören ist auch, 
Gefangene hätten es im deutschen Strafvollzug zu gut 
(„Ho tel vollzug“). Begleitet wird diese Einstellung oftmals 
von der Meinung, die Gefängnisse seien auch nicht sicher 
genug. 

Leserbriefe an Zeitungen, O-Töne von Passanten in 
Fern sehreportagen und ad hoc durchgeführte „Blitz um fra-
gen“ der Medien vermitteln den Eindruck, dass große Teile 
der Bevölkerung sowohl die Strafgerichte als auch den 
Justizvollzug mit Skepsis betrachten. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zu diesem Einstellungsbereich liegen für 
Deutsch land leider kaum vor (für den angelsächsischen 
Be  reich vgl. z.B. Roberts / Stalans / Indermaur / Hough, 
2002). Hinweise liefert allerdings eine Anfang 2004 durch-
geführte repräsentative Befragung der Bevölkerung durch 
das Kri mi no logische Forschungsinstitut Niedersachsen 
(KFN). Bei spiels weise gaben knapp 92% der Befragten 
an, dass ihnen die von Gerichten verhängten Strafen in 
Anbetracht der Schwe re der Straftaten insgesamt zu nied-
rig oder viel zu niedrig erschienen1. Noch dramatischer 
fiel die Bewertung der Strafzumessungspraxis gegenüber 
Se xual straf tätern aus, bei Eigentumsdelikten war die Zu frie-
denheit mit den Strafen höher.

Solche Ergebnisse zeigen, dass die Justiz und auch der 
Strafvollzug mit vergleichsweise „harten“ Strafeinstellungen 
der Öffentlichkeit konfrontiert sind (vgl. auch Kury, 2000, 
2001). Bedeutsam ist dies, weil den Strafeinstellungen der 
Bevölkerung und ihrer Einstellung zum Justizvollzug eine 
nicht zu unterschätzende kriminalpolitische Rolle zukommt 
(Streng, 2004). Beispielsweise lässt sich etwa das 1998 in 
Kraft getretene „Gesetz zur Bekämpfung von Sexual de lik-
ten und anderen gefährlichen Straftaten“ zumindest in Tei-
len als gesetzgeberische Reaktion auf derartige Stimmun-
gen ansehen. Allerdings ist auch zu beobachten, dass sich 
immer wieder Widerstand gegen den Bau neuer Justizvoll-
zugs anstalten oder die Einrichtung sozialtherapeutischer 
Abtei lungen in der eigenen Nachbarschaft richtet („Harte 
Stra fen ja, aber bitte nicht in meiner Nähe!“). Gleichzeitig lie-
fern – vor allem angelsächsische – Studien eindeutige Hin-
wei se darauf, dass sich ein Großteil „harter“ strafbezoge-
ner Einstellungen und Bedürfnisse auf Informationsdefizite 
bzw. auf mangelndes Wissen über Kriminalität, Strafe und 
Jus tiz vollzug zurückführen lässt (vgl. Roberts, 1992).
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Die Sichtweisen und Meinungen der Bevölkerung 
betreffen indes nicht nur Einschätzungen der Strafzumes-
sungs praxis, des „Hotelcharakters“ von Justizvollzugs-
an stalten oder deren Sicherheit. Auch das Bild, das die 
Öffent lichkeit von den Bediensteten der JVAen hat, ist oft 
von stereotypen, zu einseitigen Vorstellungen geprägt. So 
konnten Lehmann und Ansorge (2005) feststellen, dass ei-
ne Bevölkerungsstichprobe von N = 124 Personen auf die 
Frage hin, an welchen Beruf sie bei dem Stichwort „Justiz-
voll zug“ dachte, vor allem „Wärter“, „Schließer“, „Wacht-
mann“ usw. nannte. Zwar wurde auch an Reso zialisie rungs-
aufgaben der Bediensteten gedacht, diese waren aber 
nach rangig. Auch wenn die Autorinnen mit Ergebnissen 
einer Befragung von Justizvollzugsbediensteten zeigen 
konn ten, dass diese ein noch negativeres Bild von sich in 
der Öffentlichkeit vermuteten als dies tatsächlich der Fall 
war, gab es eindeutige Diskrepanzen zwischen dem Selbst-
bild der Bediensteten und dem Bild, das die Bürger von 
den Bediensteten hatten. Die Bediensteten sahen sich im 
Gegensatz zur Bevölkerung vor allem als „Dienstleister für 
die Gesellschaft“. Solche Diskrepanzen – die in der subjek-
tiven Wahrnehmung der Bediensteten noch deutlicher aus-
fallen – bleiben nicht ohne Einfluss auf das Selbst er le ben 
und das Handeln der Bediensteten. Lehmann und An sorge 
(2005) weisen mit einem Verweis auf Schachinger (2002) 
darauf hin, dass ein Gefühl von Unverstanden-Sein mit der 
Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit zusammenhängen 
kann. Die öffentliche Meinung bezüglich der Be diens teten 
des Justizvollzugs, die einen Teil des Sozial prestiges der 
Tätigkeit im Gefängnis ausmacht, dürfte sich also indirekt 
auf das Befinden und vielleicht auch auf die Arbeit der 
Bediensteten auswirken.

An dieser Stelle wird die Bedeutung von Informations-
ver mittlung und Öffentlichkeitsarbeit deutlich. Sie kann da-
zu dienen, die oftmals auch durch mediale Informationen 
vermittelten Einstellungen zu Strafe, zum Vollzug und zu 
den Bediensteten in JVAen zu korrigieren bzw. diese dif-
ferenzierter werden zu lassen. Die Frage ist dabei jedoch, 
wie solche Informationsveranstaltungen (z.B. Führungen 
durch eine Anstalt) gestaltet werden müssen, um über-
haupt eine Wirkung auf die Einstellungen der Besucher zu 
haben. Auch ob und wie sich längerfristige Veränderungen 
erreichen lassen, ist ungeklärt.

Der vorliegende Aufsatz nimmt Bezug auf diese Fragen 
und liefert Ergebnisse zur Einstellungsänderung nach ei-
ner Informationsveranstaltung besonderer Art. Berichtet 
werden Befunde, die im Rahmen eines erlebnisbasierten 
Be suchs in der JVA Sehnde gewonnen werden konnten. 
An läss lich der Fertigstellung der neuen Anstalt bekamen 
Bewohner der Region die Möglichkeit, einen Tag lang den 
Alltag als Gefangener zu erleben und auch eine Nacht 
eingeschlossen in einem Haftraum zu verbringen. Dadurch 
gab es die Chance für sehr persönliche Erfahrungen, die in 
dieser Intensität nur schwer verbal zu vermitteln sind. Wis-
sen schaftlich begleitet wurde dieses Projekt vom Krimino-
logischen Dienst, der die Besucher vor der Veranstaltung, 
direkt danach und noch einmal fünf Monate später zu ihren 
Strafeinstellungen befragte2.

Im Folgenden werden zunächst das Konzept der Ein-
stellung und Bedingungen von Einstel lungs verän der ungen 
vorgestellt. Dann werden die Veranstaltung und die metho-
dische Vorgehensweise der Studie näher beschrieben. Es 
folgen ein Bericht über die Ergebnisse und ein Diskus sions-
teil, der auch zukünftige Möglichkeiten und Aufgaben in 
diesem interessanten Forschungsfeld aufzeigt.

1. Einstellungen und Einstellungs ver än-
derung

Einstellungen stellen ein wichtiges Konstrukt in der
Psychologie dar (vgl. z.B. Bierhoff, 2000; Bohner, 2003). 
Nach Eagly und Chaiken (1998) ist eine Einstellung eine 
psychische Tendenz, Personen oder Objekte mit einem ge-
wissen Grad an Zuneigung oder Abneigung zu bewerten. 
Ähnlich definieren Fazio und Roskos-Ewoldsen (1994) Ein-
stel lungen als Assoziationen zwischen Einstellungs objek-
ten und Bewertungen dieser Objekte. Als spezifische For-
men von Einstellungen können beispielsweise Vorurteile 
(als stereotype, negative Haltung zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe) und das Selbstwertempfinden (als Ein-
stellung zu sich selbst) gelten.

Dem Drei-Komponentenmodell zufolge lassen sich bei 
jeder Einstellung kognitive (gedankliche), affektive (gefühls-
mäßige) und verhaltensbezogene Aspekte identifizieren 
(Eagly und Chaiken, 1993; Zanna und Rempel, 1988). Eine 
positive Einstellung in Bezug auf eine politische Partei äu-
ßert sich demnach darin, dass ihr positive Eigenschaften 
zugeschrieben werden („Sie ist in der Lage, die Probleme 
des Landes zu lösen“, „In ihr versammeln sich die kompe-
tentesten Politiker“), dass bei der Erinnerung an sie positive 
Emotionen aufkommen und dass auf der Verhaltens ebene 
beispielsweise die Neigung besteht, bei Wahlen das Kreuz 
neben ihren Namen zu setzen oder Veranstaltungen dieser 
Partei zu besuchen.

In Bezug auf Strafeinstellungen lassen sich neben die-
ser Differenzierung verschiedene inhaltliche Einstellungs-
aspekte unterscheiden (vgl. Gabriel und Greve, 1996): 
Ne ben der grundsätzlichen Haltung zu Strafen und ihren 
Alter nativen (wie z.B. Schadensersatzzahlungen oder Tä-
ter-Opfer-Ausgleich) sind Strafzielpräferenzen Gegenstand 
der Forschung: Hier wird untersucht, in welchem Maße die 
Probanden Vergeltung, Resozialisierung oder Abschre-
ckung als Funktionen von Strafen favorisieren (z.B. 
Oswald, Hupfeld, Klug und Gabriel, 2002). Am häufigsten 
sind in diesem Bereich Studien zur Einstellung gegenüber 
harten Strafen (auch „Punitivität“ genannt, vgl. z.B. Kury, 
Obergfell-Fuchs und Würger, 2002).

Einstellungen sind wichtig, weil sie die Wahrnehmung, 
das Fühlen und das Handeln beeinflussen. Aktuelle Ereig-
nisse, über die zum Beispiel in den Medien berichtet wird, 
werden also vor dem Hintergrund der individuellen Einstel-
lungen bewertet. Dies gilt auch für eigene Erfahrungen mit 
dem Justizvollzug. Die Neueröffnung einer Justizvoll zugs-
an stalt dürfte also bei denjenigen Personen auf negativere 
Resonanz stoßen, die eine ablehnende Einstellung gegen-
über straffälligen Personen und dem Justizvollzug haben, 
z.B. weil sie glauben, dass die meisten Gefangenen ein
Si cherheitsrisiko für die Bevölkerung der Umgebung dar-
stellen, dass Gefängnisse nicht ausreichend gesichert sind
oder die Insassen es dort zu gut haben.

Einstellungen können sich verändern. Nicht nur durch 
alltägliche Erfahrungen und Lernprozesse entwickeln sich 
persönliche Haltungen weiter, sie lassen sich auch durch 
systematische Versuche der Beeinflussung verändern. Als 
Beispiel können Werbekampagnen aufgeführt werden, de-
ren Ziel die Entwicklung einer positiven Einstellung poten-
tieller Konsumenten für ein Produkt ist. Auch Informations-
veranstaltungen und Anstaltsbesichtigungen dienen dem 
Ziel, positive Haltungen der Zuhörer und Besucher zu 
fördern und negative abzubauen. Einstellungsveränderun
gen sind also durch eine Zunahme von Wissen, Kompetenz 
oder Information möglich, aber auch durch Manipulation 
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und geschickte Beeinflussung. In der Psychologie wurden 
für solche Prozesse der Einstellungsänderung verschiede-
ne theoretische Modelle entworfen (vgl. zum Überblick z.B. 
Bohner, 2003; Petty und Wegener, 1998). Auf diese kann 
hier aus Platzgründen zwar nicht näher eingegangen wer-
den; festzuhalten sind jedoch Ergebnisse zu Faktoren, die 
die Wahrscheinlichkeit der Veränderung von Einstellungen 
beeinflussen. So wurde festgestellt, dass Personen eher 
be reit sind, ihre Einstellung zu einer Sache zu ändern, 
wenn die Person, die zu überzeugen versuchte, sympa-
thisch und freundlich war. Besonders wirksam sind Persua-
sionsversuche, wenn dem Kommunikator eine Experten-
rolle zugeschrieben und er für kompetent gehalten wird. 
Eine störungsfreie Atmosphäre bei guten Argumenten för-
dern ebenfalls Einstellungsveränderungen. Überdies sind 
Botschaften dann überzeugender, wenn die Vermittlung 
von Informationen und nicht die Persuasionsabsicht im Vor-
dergrund der Botschaften des Kommunikators stehen, die 
zu überzeugende Person also nicht den Eindruck hat, dass 
das primäre Ziel ihres Gegenübers ist, sie zu beeinflussen 
oder gar zu manipulieren. 

Schließlich konnte die Forschung einen weiteren Faktor 
identifizieren, der für die Veranstaltung „Haftalltag hautnah 
erleben“ besonders relevant ist: Je höher die persönliche 
Betroffenheit ist, desto eher wirken Überzeugungsprozesse. 
Einmal eine Nacht eingeschlossen in einem Haftraum einer 
JVA zu verbringen und Teile des Haftalltags persönlich 
mitzuerleben, dürfte ein Maß an Betroffenheit erzeugen, 
das über verbale Informationen durch ein Gegenüber weit 
hinaus geht: Es können Lernprozesse stattfinden, die im 
Rahmen von Informationsveranstaltungen ohne Erleb nis-
anteile nicht denkbar sind. 

Diese Überlegungen begründen die Annahme, dass die 
durchgeführte Veranstaltung einen Einfluss auf die justiz- 
und strafbezogenen Einstellungen der Teilnehmer hatte, 
der nicht nur kurzfristig, sondern auch noch einige Zeit 
nach dem Erlebnis beobachtbar sein sollte.

2. Methode

2.1 Zum Ablauf der Veranstaltung und der 
Befragung

Aus Sicherheitsgründen waren alle Besucher schon 
längere Zeit vor der Veranstaltung namentlich bekannt. Mit 
dem persönlichen Einladungsschreiben konnte deshalb ein 
Fragebogen versandt werden, in dem verschiedene straf-
bezogene Meinungen angegeben werden sollten (s.u.). 
Dieser Fragebogen sollte zu der Veranstaltung, die Ende 
Oktober 2004 stattfand, mitgebracht werden. 

Die Veranstaltung begann mittags. Um 21 Uhr fand der 
Nachteinschluss statt, der um 6.30 Uhr am nächsten Mor-
gen mit dem Wecken beendet wurde. Gegen 15 Uhr reis-
ten die Teilnehmer wieder ab. Die Veranstaltung hatte zwei 
Schwerpunkte: Zum einen gab es mehrere Programmteile, 
die sich an realen Situationen von Inhaftierten orientierten. 
Dabei wurde mit den Besuchern beispielsweise ein Auf nah-
megespräch geführt, der Haftraum wurde übernommen 
und am Ende wieder übergeben, die Gäste konnten an 
Frei  stunden teilnehmen und mussten sich den Nacht ein-
schluss (größtenteils in Einzelhafträumen) gefallen lassen. 
Auf der anderen Seite gab es Informationselemente, 
wie zum Beispiel Workshops zu den folgenden Vollzugs-
themen: 

- Strafe und Resozialisierung – geht das?
- Geht es den Inhaftierten zu gut?
- Kirche hinter Gittern – geht das?
- Kann die JVA ein Wirtschaftsunternehmen sein?
- „Schließer?“ oder „Multitalent“?
- Was bedeutet Sicherheit für die Gesellschaft/für die

JVA?

Bevor die Besucher die Anstalt verließen, wurden sie
gebeten, erneut einen Fragebogen auszufüllen, der die 
gleichen Items wie der erste Fragebogen enthielt. Ergänzt 
wurden diese durch Fragen zur Zufriedenheit mit der Ver-
an staltung. 

Im März 2005, also ca. fünf Monate danach, erhielten 
alle Teilnehmer erneut den Fragebogen zugesandt. Mit 
dem Versprechen, über die Ergebnisse bei Interesse infor-
miert zu werden, wurde um Mitarbeit gebeten.

2.2 Variablen

In mehreren Frageblöcken wurden die Besucher um 
ihre Einschätzungen gebeten: Zum einen wurde in der Be-
fra gung direkt nach der Veranstaltung die Zufriedenheit mit 
dem Ablauf der Veranstaltung und dem Informationsgehalt 
erhoben (zwölf Items). Alle anderen Blöcke kamen in allen 
drei Wellen vor. Es wurden zum einen Fragen dazu gestellt, 
wie die Teilnehmer die Bediensteten der JVA sehen (sechs 
Items). Dieser Frageblock knüpft also unmittelbar an die 
Stu dien von Lehmann und Greve (2003) und Lehmann und 
Ansorge (2005) an. Zum anderen wurden allgemeine Straf-
zielpräferenzen erhoben (elf Items). Schließlich waren auch 
acht Items enthalten, die Einstellungen zu harten Strafen 
und zum Strafvollzug thematisierten.

2.3 Probanden (Besucher)

Bei den Besuchern handelte es sich um Personen, 
die sich aufgrund der Ankündigung der Veranstaltung in 
mehreren Vorträgen von Anstaltsvertretern und in Medien-
be richten selbst angemeldet hatten. Größtenteils kamen 
die Anmeldungen aus umliegenden Behörden und Institu-
tio nen oder aus der Sehnder Bevölkerung. Auch Vertreter 
der Medien haben teilgenommen. Die Kriterien für die Teil-
nahme waren: 

- Vollendung des 18. Lebensjahres,

- kein anhängiges Ermittlungs- oder Strafverfahren,

- keine Einwände bei der Sicherheitsüberprüfung durch
das LKA,

- keine frühere Inhaftierung,

- kein/e Angehörige/r eines Inhaftierten,

- eine gute gesundheitliche Verfassung; d.h. keine Herz-
Kreislauf-Probleme, Epilepsie oder Klaustrophobie,

- keine Suchtmittelabhängigkeit.

Insgesamt ist von 183 Personen mindestens ein Frage-
bo gen vorhanden, das sind 89,7% aller 204 Teilnehmer. 
142 Personen brachten zur Veranstaltung einen ausge-
füllten Erhebungsbogen mit, 148 beantworteten ihn nach 
der Veranstaltung und 133 Teilnehmer nahmen an der Be-
fragung fünf Monate später teil. Mit Hilfe einer speziellen, 
die Anonymität gewährleistenden Codierung konnten aber 
die Fragebögen einander zugeordnet werden. Von 97 Per-
so nen (53% derjenigen mit mindestens einem Fragebogen 
bzw. 47,5% aller Teilnehmer an der Veranstaltung) liegen 
vollständige Datensätze mit allen drei ausgefüllten Bögen 
vor. Das ist eine für Befragungen dieser Art gute Aus schöp-
fungsquote.



ZfStrVo 1 / 06 25

Tabelle 2: Zufriedenheit mit allgemeinen Aspekten und Informationen         
            (Mittelwerte, 143 ≤ N  ≤ 148).

 allgemeine Aspekte (1 = sehr zufrieden bis  

 5 = sehr unzufrieden)

 Planung und  Einladung 1,25

 Organisation und Ablauf 1,28

 Verhalten der Gastgeber 1,15

 Bewirtung 1,59

 Informationsaspekte

 Allgemeines zum Justizvollzug 1,33

 Besonderheiten der JVA Sehnde 1,35

 Informationen über Inhaftierte 1,62

 Informationen über die Sicherheit in den Anstalten 1,24

 Informationen über Risiken für die Bevölkerung 1,46

 Informationen über Hilfsangebote für Inhaftierte 1,38

 Informationen über Arbeit und Ausbildung  
 für Inhaftierte 1,27

 Informationen über Sport- und Freizeitangebote  
 für Inhaftierte 1,48

3.2 Einstellungen zu harten Strafen

Es wurden insgesamt acht Aussagen formuliert, die 
die Einstellung zu harten Strafen, zu denen ja auch die 
Frei heits strafe zählt, messen sollten. Sie sollten von zu-
treffend (5) bis nicht zutreffend (1) eingeschätzt werden. 
In der Tabelle 3 zeigt die Spalte „pre“ die Einschätzung 
vor, die Spalte „post“ die direkt nach dem Besuch der 
Veranstaltung und die Spalte „postpost“ die Einstellung 
bei der Nach be fragung im März 2005.

Es zeigt sich bei fast allen Aussagen das gleiche Mus-
ter: Die Ausgangswerte verändern sich durch die Ver an stal-
tung mitunter drastisch. Bei einigen Einstellungen bleibt 
das Niveau auch nach fünf Monaten erhalten, bei anderen 
nähert es sich dem Ausgangsniveau, ohne es wieder zu er-
reichen. Ausnahme ist das letzte Item3. Diese Konfiguration 
zeigt sich auch, wenn man nur diejenigen Personen be-
rücksichtigt, die zu allen drei Zeitpunkten an der Befragung 
teilgenommen haben. Nach der Veranstaltung sind die Teil-
nehmer also in geringerem Maße als davor überzeugt, dass 
die Strafen generell härter ausfallen sollten. Gleichzeitig 
scheint sich dauerhaft das Erlebte dahin gehend ausge-
wirkt zu haben, dass in deutlich geringerem Maße geglaubt 
wird, dass die Inhaftierten es im Strafvollzug zu gut hätten. 
Die Teilnehmer meinen auch weniger stark, dass der Straf-
vollzug wieder schärfer werden solle. Der Anstieg in der 
Zeit zwischen dem Ende der Veranstaltung und der Nach-
be fragung ist statistisch nicht signifikant. 

Stellt man nur auf die längerfristigen Veränderungen 
ab und nicht auf die Kurzzeit-Effekte, so zeigen sich bei 
den Items 2, 3, 4, 5 und 7 Unterschiede in eine durchaus 
wünschenswerte Richtung. Neben den bereits berichteten 
Entwicklungen werden harte Strafen seltener für gene-
ral- und individualpräventive Abschreckungszwecke für 
wichtig gehalten. 

Betrachtet man nur die Personen mit vollständigen 
Da tensätzen, so lassen sich – anhand von Fakto ren ana-
ly sen und bei Rekodierung der Items 6 und 8 – die Items 
zu ei nem Maß der „Strafhärteeinstellung“ verdichten. Die 
Ho mo genität einer solchen Skala beträgt zum ersten Zeit-
punkt .77, zum zweiten .72 und zum dritten .60. Der Verlauf 
der Strafhärteeinstellung über die drei Zeitpunkte ist noch 
einmal in Abbildung 1 für die 97 Personen mit vollständigen 
Datensätzen wiedergegeben.

Um die Bereitschaft der Besucher, freiwillig an einer 
Befragung teilzunehmen, nicht zu mindern, wurden nur 
wenige soziodemographische Daten zu den Personen 
erhoben. Es waren dies das Alter, das Geschlecht und 
der Schul abschluss. Im ersten Fragebogen wurde zudem 
gefragt, ob der anstehende Besuch einer JVA der erste für 
den Teilnehmer sei. 

Die Besucher waren – über alle drei Erhebungen hin-
weg – zwischen 20 und 73 Jahre alt (Mittelwert M = 45,4, 
Stan dardabweichung SD = 12). Die Verteilung zwischen 
männlichen und weiblichen Besuchern war annähernd 
ausgewogen. Die Schulbildung der Besucher, die an der 
ersten Befragung teilgenommen haben, gibt Tabelle 1 
wie der. Die Zahlen für die Bundesrepublik im Jahre 2004 
sind den Daten des Statistischen Bundesamtes im Inter-
net ent nommen. Die Besucher wiesen seltener einen 
Real   schulabschluss, dafür häufiger das Abitur auf. Ohne   
Schul  abschluss waren weniger Teilnehmer als im Bun des-
   durchschnitt, weshalb insgesamt die Besucher etwas ge-
bildeter als der Bundesdurchschnitt einzuschätzen sind.

Tabelle 1: Bildungsstand der Besucher.

 Schulabschluss  Besucher   Deutschland

 „Sonstiges“ bzw. ohne Abschluss 3,1% 8,9%

 Hauptschulabschluss 27,8% 26,0%

 Realschulabschluss/Mittlere Reife 32,0% 40,5%

 Abitur/Fachhochschulreife 37,1% 24,7%

Für etwas mehr als zwei Drittel der Besucher (70,1%) 
war die Aktion in Sehnde der erste Besuch in einer Justiz-
voll zugsanstalt.

Für einige der Analysen, die im folgenden Abschnitt be-
richtet werden, werden nur diejenigen Probanden berück-
sichtigt, von denen zu allen drei Erhebungszeitpunkten ein 
Fragebogen vorhanden war. Auswertungen zeigen, dass 
die se 97 Personen hinsichtlich der Altersstruktur, des Ge-
schlechts, der Bildung und auch in Bezug auf den Erst be-
such in einer JVA den anderen Personen vergleichbar sind. 
Auch in Bezug auf die strafbezogenen Einstellungen gab es 
keine Unterschiede zwischen den 97 Personen und der Ge-
 samtgruppe, weshalb erste als repräsentative Unter grup pe 
der Teilnehmer gelten können.

3. Ergebnisse

3.1 Zufriedenheit mit der Veranstaltung

Die Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der Veranstaltung 
(vgl. Tabelle 2) zeigen eine überaus positive Bewertung. 
Dies gilt sowohl für Organisation und Ablauf als auch für 
die Qualität der Information. Auf der vorgegebenen Skala 
sind bessere Werte kaum zu erreichen. Besonders über-
zeugend ist der Wert zum Verhalten der Gastgeber. Dies 
ist u.a. in der in Abschnitt 2 bereits genannten Hinsicht 
wichtig, dass Akzeptanz und Wertschätzung den Infor mie-
ren den gegenüber Bedingungen sind, die das Ziel einer 
Ein stel lungsveränderung positiv beeinflussen. Die etwas 
schlech tere Bewertung bei der Bewirtung mag damit zu-
sam  menhängen, dass den Besuchern das übliche Ge fan-
genenessen gereicht wurde. Der geringfügig schwächere 
Wert bei der Frage nach Informationen über die In haftierten 
der JVA Sehnde könnte dadurch erklärbar sein, dass zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung noch keine Inhaf tier ten dort 
untergebracht waren. Alle anderen Werte liegen zwi schen 
„sehr zufrieden“ und „zufrieden“ mit einer Ten denz zu „sehr 
zufrieden“.
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sich beide Gruppen gar nicht mehr voneinander. Bei den 
Erst be su chern stieg die Einstellung – anders als bei den 
Probanden mit Besuchserfahrungen – nicht wieder an. 
Erstbesucher „pro fitieren“ in dieser Hinsicht stärker von 
dem Besuch als die anderen.

Ein weiterer Aspekt ist im Zusammenhang mit den 
Strafhärteitems interessant. Die abnehmenden Homo ge-
ni tätskoeffizienten der Punitivitätsskala weisen darauf hin, 
dass eine Zusammenfassung aller Items zu einer Skala im 
Zeitverlauf zunehmend weniger sinnvoll ist. Vielmehr zei-
gen Faktorenanalysen, dass die Einstellungsstruktur zum 
zweiten und dritten Zeitpunkt differenzierter geworden ist: 
Zu beiden Zeitpunkten nach der Veranstaltung erscheint 
es den Ergebnissen zufolge sinnvoller, drei Faktoren zu 
trennen: (1) Harte Strafen und Prävention (Items 1, 2, 5; 
Homogenität = .79 / .70), (2) negative Folgen der Inhaf tie-
rung (Items 6, 8; Homogenität = .62 / .55), (3) allgemeine 
Strafhärte (Items 3, 4, 7; Homogenität = .77 / .81). Mit der 
ge botenen Vorsicht lässt sich also behaupten, dass auch 
die Struktur strafhärtebezogener Auffassungen infolge der 
Veranstaltung komplexer geworden ist: Der Blick der Be-
su cher richtet sich nachher auch auf die Belastungen der 
In haftierten und auf präventive Aspekte.

3.3 Sinn und Zweck von Strafen

Im letzten Frageblock wurden Einstellungen zu Sinn 
und Zweck des Strafens abgefragt. Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 4 dargestellt. Die Skala reichte wieder von 1 (ist 
persönlich überhaupt nicht wichtig) bis 6 (ist persönlich 
sehr wichtig).

Tabelle 4: Sinn und Zweck von Strafen (Mittelwerte).

 Besonders wichtig ist, …  (1 = überhaupt nicht wichtig 
  6 = sehr wichtig)
pre post postpost

(137≤N≤142) (145≤N≤148) (132≤N≤133)

1) dass die Allgemeinheit vor
dem Täter geschützt wird. 5,62 5,49 5,50

2) dass andere mögliche
Täter Angst vor Strafen
bekommen, so dass sie
selbst keine Straftaten
begehen. 4,95 4,91 4,68

3) dass der Täter auf den rich-    
tigen Weg gebracht wird. 5,38 5,59 5,34

4) dass das Vertrauen der
Bürger in die Gültigkeit
von Regeln und Geset-     
zen bekräftigt wird. 5,39 5,35 5,24

5) dass der Täter von weiteren
Taten abgeschreckt wird. 5,38 5,16 5,14

6) dass das begangene Un-    
recht ausgeglichen wird. 4,35 4,32 4,62

7) dass das Opfer einen Aus-    
gleich für sein Leid findet. 4,73 4,41 4,56

8) dass der Täter das
bekommt, was er für
seine Tat verdient. 5,01 4,92 4,89

9) dass es dem Täter unmög-    
lich gemacht wird, wei-    
tere Taten zu begehen. 5,28 5,17 5,14

10) dass die Allgemeinheit
zeigt, dass sie das Handeln
des Täters missbilligt. 4,89 5,01 4,95

11) dass der Täter aus dem
Verkehr gezogen wird. 5,03 4,99 4,98

Tabelle 3: Einstellungen zu harten Strafen.

 Aussage (1= trifft nicht zu, bis 5 = trifft zu)

pre post postpost
(137≤N≤142) (143≤N≤148) (128≤N≤133)

1) Eine Freiheitsstrafe ist
ein wirksames Mittel zur
Besserung des Täters. 3,61 3,95 3,83

2) Harte Strafen sind not-    
wendig, damit andere
davon abgehalten werden,
Straftaten zu begehen. 4,03 3,74 3,74

3) Inhaftierte haben es im
Strafvollzug  zu gut. 3,10 2,34 2,38

4) Generell sollten Strafen
höher ausfallen. 3,51 3,18 3,35

5) Bei vielen Tätern wirkt
gegen erneute Straffällig-    
keit nur noch Abschre-    
ckung durch harte Strafen. 3,73 3,29 3,51

6) Freiheitsstrafen zerstören
die soziale und wirtschaft-   
liche Basis des Täters
und erhöhen dadurch das
Rückfallrisiko. 3,11 2,94 2,95

7) Der Strafvollzug sollte
wieder schärfer werden,
er ist keine Strafe mehr. 3,15 2,50 2,74

8) Lange Freiheitsstrafen
erzeugen beim Gefan-   
genen Hass auf die
Gesellschaft. 3,01 2,87 3,09

Abbildung 1: Veränderung der Strafhärteeinstellung.

Es ist offenbar gelungen, die Strafhärteeinstellung 
längerfristig durch die Veranstaltung zu reduzieren. Mess-
wie der holungs-Varianzanalysen mit dem Geschlecht, dem 
Al ter und dem Bildungsniveau als Zwischensubjektfaktor 
zei gen, dass der Verlauf der Einstellung über die Zeit für 
diese Personengruppen sehr ähnlich ist, die Veranstaltung 
also hinsichtlich der Strafhärteeinstellung nicht für be-
stimmte Personen besonders wirksam bzw. unwirksam 
war4. Eine Ausnahme betrifft den Umstand, ob jemand 
schon vor der Veranstaltung einmal in einer JVA gewesen 
war. Personen, bei denen dies nicht der Fall war, wiesen 
vor dem Projekt eine deutlich höhere Punitivität auf. Direkt 
nach der Veranstaltung war die Differenz schon bedeu-
tend geringer, und in der Nachbefragung unterschieden 
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Faktorenanalysen mit den Aussagen der Personen, die 
zu allen drei Zeitpunkten geantwortet haben, zeigen, dass 
alle Items auf einer Skala lagen, die man allgemein mit „Zu-
stim mung zu Strafzwecken“ nennen könnte. Die Reliabilität 
der Skala (wiederum gemessen über die Homogenität) be-
trägt .87 (vor der Veranstaltung), .88 (direkt danach) und 
.88 (nach fünf Monaten). Eine andere Lösung legt nahe, 
zwei Subskalen zu bilden. Auf dem Faktor „Ausgleich und 
positive Prävention“ laden die Items 3, 4, 6, 7, 8, 10 (Ho mo-
ge nität = .80, .84, .80) und auf dem Faktor „Abschreckung 
und Sicherung“ die Items 1, 2, 5, 9, 11 (Homogenität = .81, 
.80, .84). Die beiden Faktoren korrelieren erwartungsge-
mäß hoch, und zwar je nach Zeitpunkt um .50 (p < .001). 

Signifikante Veränderungen hinsichtlich der Straf ziel-
prä ferenzen konnten weder in der Gesamt- noch in den 
Teilskalen festgestellt werden. Auch unterscheiden sich Per-
sonen verschiedenen Geschlechts, Alters oder Bil dungs-
grades nicht hinsichtlich der Verläufe ihrer Einstel lun gen. 
Ebenso spielte keine Rolle, ob jemand zum ersten Mal in 
einer JVA zu Besuch war. 

3.4 Einschätzung zum Berufsbild der Justiz voll-
zugsbediensteten

Aussagen zum Berufsbild der Vollzugsbediensteten 
konnte auf einer Skala zwischen 1 (passt überhaupt nicht) 
und 6 (passt sehr gut) zugestimmt werden. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 5 dargestellt. Dort sind in der zweiten 
Spalte die Mittelwerte der Befragung von Lehmann und 
Ansorge (2005) aufgeführt. Mit diesen und den Standard-
ab wei chun gen können Vergleiche zu den Ergebnissen der 
Befragten vor der Veranstaltung angestellt werden. Damit 
wird geprüft, inwiefern die Besucher sich schon vor dem 
Projekt von anderen Personen unterschieden, die nicht an 
der Maß  nahme teilgenommen haben. Die Berechnungen 
zeigen, dass nur in Bezug auf die Bezeichnung „Wärter/
 Schlie ßer“ statistisch signifikante Unterschiede bestehen; 
diese fallen allerdings deutlich aus. Auch wenn in Bezug 
auf alle anderen Vorstellungen vom Vollzugsbediensteten 
keine signifikanten Differenzen zwischen Besuchern und 
anderen Personen bestehen, ist davon auszugehen, dass 
die Besucher schon vor der Veranstaltung etwas weniger 
stereotype Vorstellungen vom Vollzugsbediensteten hatten 
als andere Personen aus der Bevölkerung. Auch in der Be-
su cher gruppe waren die Zustimmungswerte allerdings bei 
die sem Item im Vergleich zu den anderen am höchsten.

Tabelle 5: Einschätzung der Bediensteten (Mittelwerte). Die KFN-Daten ent 
  stammen Lehmann und Ansorge (2005).

 Begriff KFN pre post postpost
(118≤N≤123) (137≤N≤139) (139≤N≤148) (130≤N≤133)

1) „professionel-     
ler Betreuer“ 3,20 3,31 4,60 4,18

2) „Rechtsvoll-     
strecker“ 3,13 2,80 2,86 2,77

3) „Dienstleister
für die Gesell-     
schaft“ 3,36 3,44 4,08 3,67

4) „Resozialisie-     
rungshelfer“ 3,49 3,41 4,53 4,12

5) „Wärter/
Schließer“ 4,36 3,74 2,94 3,17

6) „Beschützer der
 Gesellschaft vor
kriminellen
Personen“ 3,00 3,15 3,93 3,41

Den jeweils geringsten Grad an Zustimmung erhielt un-
ter den Besuchern der Begriff „Rechtsvollstrecker“. Dies 
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass er umgangs-
sprachlich selten vorkommt und weder vor noch nach der 
Befragung eine wichtige Rolle für die Teilnehmer spielte. 
Bei diesem Item lassen sich auch keine Veränderungen 
über die Zeit feststellen. Bei den anderen Begriffen zeigt 
sich ein ähnliches Verlaufsmuster wie bei den Items zur 
Straf härteeinstellung: Direkt nach der Veranstaltung sind 
große Effekte in die beabsichtigte und positive Richtung 
fest stellbar; diese Effekte verlieren aber über die Zeit ein 
wenig Wirkung. Die Werte bleiben aber fünf Monate nach 
der Veranstaltung mit Ausnahme des Items 6 signifikant 
über den Ausgangswerten. Die Probanden sahen also die 
Bediensteten auch noch eine ganze Weile später stärker 
als „Professionelle Betreuer“, „Dienstleister der Gesell-
schaft“ und „Resozialisierungshelfer“. Sehr erfreulich ist 
auch der deutliche Abfall der Zustimmung beim Berufsbild 
des „Wär ters/Schließers“. Hier zeigt sich, dass die Ver an-
staltung auch noch bei solchen Personen Effekte erzielen 
kann, die wie die Besucher sowieso schon differenziertere 
Bilder vom Vollzugsbediensteten aufweisen als andere 
Personen der Bevölkerung.

Da eine Zusammenfassung von Begriffen faktorenana-
lytisch nicht nahe gelegt wurde, wurde für jeden Begriff ein-
zeln geprüft, inwiefern sich verschiedene Personen in den  
Veränderungen unterschieden. Es zeigten sich kaum diffe-
rentielle Effekte, so dass auch hier von einem Haupteffekt 
der Maßnahme ausgegangen werden kann. Nur in Bezug 
auf das Item „Wärter/Schließer“ zeigten die Personen mit 
Abitur eine nachhaltigere Beeinflussung insofern, als bei 
ihnen die Zustimmung zu diesem Item auch fünf Monate 
nach dem Projekt nicht wieder anstieg (das war bei den 
Real schülern und Hauptschülern der Fall). Auch Personen, 
die nicht zum ersten Mal in einer JVA zu Besuch waren, 
zeigten dieses Muster. Zu bedenken ist dabei allerdings, 
dass 62% derjenigen, für die es nicht der erste Anstalts be-
such war, Abitur hatten.

4. Diskussion und Ausblick
Die vorliegenden Ergebnisse zeigen zunächst, dass die

Besucher mit der besonderen Veranstaltung sehr zufrieden 
waren. Die hohen Mittelwerte zeigen auch, dass sie sich 
gut informiert fühlten. Indirekt kann auch die recht kon-
stante Beteiligung eines hohen Anteils der Besucher an der 
Befragung als Ausdruck dieser positiven Einstellung zur 
Ver anstaltung interpretiert werden. Die Beteiligung dürfte 
auch einer der Grundpfeiler für die beobachteten Ver än de-
run gen bei den Teilnehmern sein.

Es konnte eine signifikante Abnahme der Strafhärte-
ein stellungen der Teilnehmer festgestellt werden: Die 
Be  su cher befürworteten direkt nach der Veranstaltung in 
weit geringerem Maße als zuvor harte Strafen und dieser 
Effekt war auch noch fünf Monate nach dem Projekt nach-
weisbar (auch wenn die Werte bei einzelnen Aspekten der 
Straf härte einstellung wieder zugenommen hatten, ohne 
allerdings das Ausgangsniveau zu erreichen). Besonders 
Per so nen, die zum ersten Mal in einer JVA zu Besuch 
waren, zeigten sich in der skizzierten Weise beeindruckt. 
Daneben scheint die Strafhärteeinstellung auch strukturell 
komplexer geworden zu sein, wie Faktorenanalysen der 
Items zeigen: Die Veranstaltung lässt beispielsweise die 
negativen Fol gen der Inhaftierung für die Betroffenen als 
Beur tei lungs di mension stärker hervortreten.
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Keine Veränderungen waren hingegen in den allgemei-
nen Strafzielpräferenzen der Teilnehmer zu beobachten. 
Dass zum Beispiel die Allgemeinheit vor dem Täter ge-
schützt wird, dass der Täter von weiteren Strafen abge-
schreckt wird oder dass er resozialisiert („auf den richtigen 
Weg gebracht“) wird, ist den Besuchern zu allen drei Zeit-
punkten in etwa gleich wichtig. Man kann also sagen, dass 
sich die Teilnehmer von Strafen zu allen drei Zeitpunkten 
das Gleiche versprechen, sie dabei aber nach der Ver an stal-
tung härtere Strafen nicht mehr für so notwendig halten.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass sich das 
Bild der Teilnehmer von den Bediensteten des Vollzuges 
veränderte. War vor der Veranstaltung die Vorstellung vom 
„Wär ter/ Schließer“ am stärksten ausgeprägt, wurden die 
Be diens teten direkt danach häufiger als „professionelle 
Be treuer“ und „Resozialisierungshelfer“ betrachtet. Auch 
fünf Monate später waren diese Veränderungen – in abge-
schwächter Form – noch beobachtbar.

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die mit der 
Veranstaltung verbundenen Ziele erreicht wurden. Es soll-
ten die oftmals stereotypen und auf wenig Informationen 
basierenden strafbezogenen Einstellungen und Vorstel lun-
gen von JVA-Bediensteten beeinflusst werden. Die Teilneh-
mer waren hinterher weniger punitiv eingestellt und hatten 
ein positiveres Bild von den Bediensteten. Angesichts der 
fast nirgends gefundenen differentiellen Effekte lässt sich 
behaupten, dass bei der Gestaltung derartiger Projekte 
nicht in besonderem Maß auf Variable wie z.B. das Ge-
schlecht und das Alter der Teilnehmer abgestellt werden 
muss. In einigen Bereichen sind Besucher mit höherem 
Bildungs stand weniger leicht, dafür aber nachhaltiger zu 
beeinflussen. Auch scheinen Besucher ohne Vorerfahrung 
eine wichtige Zielgruppe für Veranstaltungen dieser Art zu 
bilden.

Allerdings steht die Behauptung, das Projekt habe 
„gewirkt“, aus mehreren Gründen auf nicht ganz sicheren 
Bei nen: Es ist beispielsweise nicht auszuschließen, dass 
sich die Einstellungen auch ohne die Teilnahme an der 
Maß nah me in der beobachteten Weise verändert hätten. 
Denkbar ist, dass sich die Unterschiede vor allem zwischen 
dem ersten und dritten Messzeitpunkt durch Ereignisse er-
geben haben, die nichts mit der Teilnahme zu tun haben. 
Die Ein stel lungen könnten sich durch eine positive Be richt-
er stat tung über die Justiz oder den Justizvollzug verändert 
haben oder auch dadurch, dass die Probanden sich nach 
dem Be such intensiver mit der Materie auseinanderge-
setzt haben. Auch eine allgemeine Entwicklung kommt als 
Erklärung in Frage. Auch wenn diese Alternativhypothesen 
nicht sonderlich stichhaltig sind, ließe sich ein methodisch 
anspruchsvollerer Nachweis nur durch die Beobachtung 
einer Ver gleichs gruppe führen. Wenn beispielsweise eine 
Gruppe von Personen „auf der Straße“ zu ähnlichen Zeit-
punk ten be fragt worden wäre (und ebenfalls im Ab stand 
von fünf Monaten), dann könnte man mit größerer Sicher-
heit auf die Wirksamkeit der Veranstaltung schließen, wenn 
in dieser Ver gleichsgruppe keine oder deutlich schwächere 
Ver än de run gen festgestellt würden. 

Ein zweites Problem betrifft die Selektion der Teil neh-
mer. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Verän de-
run gen nicht „von selbst“ stattgefunden haben, ließe sich 
einwenden, dass sich vor allem solche Personen für das 
Projekt interessierten, die auch besonders empfänglich für 
die gemachten Erfahrungen und erhaltenen Informationen 
waren. Vielleicht, so das Argument, wären Personen ohne 
besonderes Interesse an solchen Maßnahmen nicht so 
empfänglich und deshalb auch resistenter gegenüber Ein-

stel lungsveränderungen. In der Tat wiesen die Teilnehmer 
gewisse Unterschiede zur Stichprobe von Lehmann und 
Ansorge (2005) auf, die wahrscheinlich der Allgemein be-
völ kerung ähnlicher ist: Die Teilnehmer an der Befragung 
waren nicht nur etwas gebildeter, sondern betrachteten 
schon vor der Veranstaltung Vollzugsbedienstete weniger 
als „Wärter/Schließer“. Praktisch ist dieses methodische 
Pro blem indes kaum in den Griff zu bekommen. Anstalts-
be sichtigungen und vor allem die Teilnahme an Besuchen 
mit Einschluss beruhen selbstverständlich auf dem Prinzip 
der Freiwilligkeit.

Wenn man aus allen interessierten Personen (es waren 
mehr als 204) die Teilnehmer per Losentscheid ausgewählt 
hätte und beide Gruppen direkt nach der Veranstaltung 
und fünf Monate später befragt hätte, könnte man sicherer 
sein, dass die Maßnahme nicht nur bei den hier betrach-
teten Per sonen gewirkt hat. Eine derartige Auswahl war 
vorliegend allerdings von den Organisatoren nicht gewollt, 
um verschiedenen Interessentengruppen der Region ähn-
lich gerecht zu werden.

Möglicherweise ist dies in zukünftigen Veranstaltungen 
möglich. Zwar sind Neueröffnungen von JVAen selten; Füh-
rungen durch Gefängnisse finden allerdings – zumindest in 
Niedersachsen – sehr häufig statt. Interessant könnte sein, 
verschiedene Varianten der Führung durch die Anstalten zu 
erproben und durch zufällige Zuweisung der Besucher he-
rauszufinden, welche Informationselemente eine größere 
Wir kung auf die Wahrnehmungen und Meinungen der Be-
sucher haben. Dies ist während des vorliegenden Projektes 
nicht möglich gewesen. Ob es primär die Informationen 
oder die Erlebniselemente waren, die die Veränderungen 
be wirkten, ist nicht festzustellen. Es dürfte bei Anstalts be-
sichtigungen beispielsweise nicht schwer fallen, eine grö-
ßere Besuchergruppe zufällig in zwei Gruppen aufzuteilen 
und der einen vor allem verbal Informationen zu vermitteln 
und der anderen vor allem Einblicke in Hafträume, Arbeits-
betriebe usw. zu gewähren. 

Weitere Untersuchungen in diesem Bereich könnten 
sowohl wissenschaftliche Fragestellungen bezüglich der 
Veränderbarkeit von Einstellungen betreffen als auch 
praktische Fragen nach der optimalen Gestaltung von 
Öffentlichkeitsarbeit beantworten. In diesem Sinne ist 
der vorliegende Artikel nicht nur eine Beschreibung des-
sen, was bereits stattgefunden hat, sondern auch eine 
Aufforderung zu weiteren Untersuchungen.
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Anmerkungen
1 Diese Ergebnisse teilte uns dankenswerterweise Herr Windzio aus dem 

KFN mit. Befunde zum Zusammenhang zwischen Medienkonsum und 
der hier betrachteten Einstellung berichten Pfeiffer / Windzio / Kleimann 
(2004).

2 Dabei wurde der Kriminologische Dienst von der Anstaltsleitung kom-
petent und tatkräftig unterstützt.

3 Hier ist die postpost-Einstellung bezüglich des eventuell erzeugten Has-
ses auf die Gesellschaft höher als das Ausgangsniveau, wenn auch nur 
geringfügig.

4 Während im Verlauf der Einstellungen keine Unterschiede bestehen, 
un terscheidet sich das Niveau der Punitivität über alle drei Zeitpunkte 
hinweg zwischen Personen mit verschiedenen Schulabschlüssen: Wer 
einen Hauptschulabschluss hat, ist punitiver als jemand mit Real schul-
abschluss, der/die wiederum in stärkerem Maße hohe Strafen präferiert 
als jemand mit Abitur. Bezüglich der anderen Personenmerkmale (vgl. 
Abschnitt 2.3) gibt es keine Niveauunterschiede in der Punitivität. 




